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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 9. September 1981 eingereichten 
europãischen Patentanmeldung 81 730 090.8 ist am 
18. Juni 1986 das sechzehn Patentansprüche uinfassende 
europäische Patent erteilt worden, dessen unabhängiger 

Anspruch 1 wie folgt lautet: 

"Matrixdrucker mit einein in Druckpässen bewegbaren 
Nadeldruckkopf, der sich in Druckstellung gegenüber einern 
zwischen Druckpässen bewegbaren Aufzeichnungsträger 
befindet, mit versteilbarem Mundstück, in dem die Nadein 
ubereinanderliegend mit Abstànden in Bohrungen geführt 
sind, wobei eine Grundstellung des Mundstücks für 
Schnellschrift und davon abweichende Stellungen bei hin-
und hergehenden Druckpässen für Schönschrift vorgesehen 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB mit der Verstellung.des 
Mundstücks (6; 6a, 6b) urn Teilwerte des Abstandes zwischen 
zwei in einer Nadeispalte (1) aufeinanderfolgenden 
Drucknadein (2), d. h. mit einer inechanischen, feineren 
Einteilung der Matrix in Zeichenhöhe (3a) zugleich eine 
elektronische feinere Einteilung der Matrix in 
Zeichenbreite (3) verbunden ist , wobei das Verhãltnis der 
Einteilung in Zeichenhöhe und in Zeichenbreite für 
Schnellschrift und für Schönschrift jeweils mindestens 
0,4:1 beträgt oder gröBer ist." 

Anspruch 3 ist auf einen Nadeldruckkopf und damit auf 
einen anderen Gegenstand gerichtet als Anspruch 1. Dieser 
Anspruch, der somit formal auch als unabhängiger Anspruch 

zu werten ist, lautet: 

"Nadeldruckkopf für einen Matrixdrucker nach den 
Arisprüchen 1 und 2, dadurch gekenneichnet, daB das 
versteilbare Mundstück (6) mit einein die Verstellantreibs- 
kraft übertragenden organ (12) verbunden ist und daB 
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dieses Organ (12) unmittelbar oder unter Einschaltung 

eines Zwischengliedes (21) dem Verstellantrieb (10) 

zugeordnet ist." 

Die abhängigen Ansprüche 2 und 4 bts 16 beziehen sich auf 

besondere Ausführungsformen des Matrixdruckers nach 

Anspruch 1 bzw. des Nadeldruckkopfs nach Anspruch 3. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin 

Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerrufen, da dessen Gegenstand nicht neu sei, zumindest 

aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

In der Begründung ihres Einspruchs hat sich die 

Beschwerdegegnerin insbesondere auf die DE-A-2 632 293 

gestützt. 

Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung voni 

11. Juli 1988 das Patent widerrufen. 

Sie begründet ihre Entscheidung damit, daB der patentierte 

Gegenstand allein gegenüber der DE-A-2 632 293 nicht auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung 

unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr am 

22. Jui.i 1988 Beschwerde em. Die Beschwerdebegrundung 

wurde am 10. November 1988 eingereicht. 

Auf einen entsprechenden Hilfsantrag der Beschwerde-

führerin hin fand am 13. Dezember 1990 eine mündliche 

Verhandlung vor der Beschwerdekanuner statt. 

In deren Verlauf beantragte die Beschwerdeführerin 

schlie8lich, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 

das Patent, unter Zurückweisung des Einspruchs, in der 
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erteilten Fassung aufrechtzuerhaiten. Hilfsweise 

beantragte sie, das Patent in geàndertem Umfang aufrecht-

zuerhalten. Die Anderungen bestehen darin, daS in der 

erteilten Fassung des Anspruchs 1 in der vorletzten Zeile 

nach dem Wort "Schónschrift" das Wort "wãhibar" eingefügt 

und daB aim Ende des Anspruchs der Ausdruck "oder gräSer 

ist" gestrichen werden soil und vor "betrâgt" der Ausdruck 

"bis maximal 0,9 : 1" eingefügt werden soil. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

VI. 	Zur Begründung ihrer Beschwerde führte die Beschwerde- 

fuhrerin schriftlich und mündlich jim wesentlichen 

folgendes aus: Es. treffe nicht zu, daB die DE-A-2 632 293 

(Dl) alle Mer]cnale urn ersten Teil des Anspruchs 1 

aufweise, da daraus weder bekannt sei, einen 

Aufzeichnungsträger zwischen den Druckpässen zu bewegen, 

noch weise der bekannte Matrixdrucker einen in Druckpässen 

bewegbaren Nadeldruckkopf auf, der eine Grundstellung des 

Mundstücks für Schnelischrift besitzt. Di offenbare zwei 

Ausführungsformen, die zwei unabhãngige Gegenstände 

darsteliten, wie schon daraus hervorgehe, daB die dieser 

Veräffentlichung zugrundeliegende Anmeldung zur Erteilung 

von zwei deutschen Patenten geführt habe. Die zweite 

Ausführungsform habe mit dem patentierten Gegenstand 

nichts zu tun, da dort der Matrixdruckkopf schwenkbar sei 

aber nicht "ein verstelibares Mundstück" jim Sinne des 

Streitpatents aufweise. Diese Ausführungsform sei somit 

gattungs f remd. 

Aus Dl sei mit einer vertikalen feineren Matrix in 

Zeichenhöhe keinesfalis eine elektronische feinere 

Einteiiung der Matrix in Zeichenbrèite verbunden. 
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Eine quadratische Matrix sei durch das Streitpatent 
uberhaupt nicht erfal3t. AUS der Reihe der in Anspruch 2 
und in der Beschreibung aufgeführten Beispielen ergebe 
sich deutlich, daB bei Schãnschrift die Einteiiung in 
horizontaler Richtung stets feiner sein soil ais in 
vertikaler Richtung. Als oberste Grenze sei daraus em 
Einteilungsverhältnis 36 : 40 gleich 0,9 : 1 erkennbar. 

1111 übrigen habe die Prüfungsabteiiung das Patent in 
Kenntnis und unter Berücksichtigung der Druckschrift Di 
erteilt. Es sei unzulässig, daB das Europäische Patentaint 
nach der Erteilung ein Dokuxnent anders beurteile ais vor 
der Erteilung. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der nächstkommende Stand der Technik wird nach Auffassung 
der Kaminer von Dl gebildet. 

2.1 	GemäB der Beschreibungseinleitung dieser Druckschrift 
betrif ft Dl einen Druckkopf für serielie Matrixdrucker. 
Diese Druckschrift hat sich die Aufgabe gesteilt, einen 
Druckkopf zu schaf ten, mit dem wahiweise mit hoher 
Druckgeschwindigkeit, aber bei geringerer Druckquaiität, 
oder mit hoher Druckqualitat bei entsprecherid iangsainerer 
Druckgeschwindigkeit gedruckt werden kann. 

Dl offenbart zwei verschiedene Ausführungsforrnen zur 
Läsung dieser aligeineinen Aufgabe. Die erste dieser beiden 
Ausführungsformen ist in den Figuren 1, 2a und 2b 
dargesteilt und von Seite 3, zweiter Absatz, bis Seite 5, 
erster Absatz beschrieben. 

IM 
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AUS dieser ersten Ausführungsform ist ein Druckkopf für 
einen Matrixdrucker bekannt, der so ausgebildet ist, daB 
er auf einem Schlitten mit konstanter Geschwindigkeit 
entlang einer Druckzeile bewegt werden kann, der also em 
in Druckpassen bewegbarer Nadeidruckkopf ist. Dieser 
Druckkopf besitzt zwei Mundstücke (9, ii), in denen die 
Drucknadein (5) in Reihen übereinanderliegend mit 
Abstànden in Bohrungen geführt sind. Eines (9) der 
Mundstücke 1st versteilbar und besitzt eine Grundstellung 
(Fig. 2A) für Schnellschrift und davon abweichende 
Stellungen bei hin- und hergehenden Druckpässen für 
Schönschrift (Fig. 2B). Wie der Pfeil in Fig. 1 zeigt, ist 
der Aufzeichnungsträger vorschiebbar. Wie auf Seite 2, 
dritter Absatz, von Dl ausgefuhrt 1st, soil der bekannte 
Druckkopf in einein serielien Matrixdrahtdrucker eingesetzt 
werden. Nach Kenntnis der Kanimer erfoigt bei den handels-
üblichen Druckern dieses Typs der Vorschub des 
Aufzeichnungsträgers jeweils zwischen Druckpàssen. In der 
in Figur 2B gezeigten Stellung 1st das Mundstück (9) 
gegenuber der in Figur 2A gezeigten Steilung urn Teilwerte 
des Abstandes zwischen zwei in der Nadelspalte 
aufeinanderfolgenden Drucknadein verschoben, wodurch also 
eine mechanische feinere Einstellung der Matrix in 
Zeichenhãhe entsteht. Weiterhin of fenbart dieses ersté 
Ausführungsbeispiei die Lehre, siehe Seite 7, letzter 
Absatz, bis Seite 5, erster Absatz, daB gleichzeitig mit 
einer Halbierung des Punkteabstandes in vertikaler 
Richtung der Punkteabstand in horizontaler Richtung 
halbiert werden soilte. 

2.2 	Soinit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in 
der erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag) von 
der ersten Ausführungsform von Dl durch die ausdrückliche 
Angabe, daB die feinere Einteilung in horizontaler 
Richtung mit elektronischen Mittein erfolgen soil und daB 
das Verhältnis der Einteilung in Zeichenhöhe und in 
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Zeichenbreite für Schnellschrift und für Schânschrift 
jeweils mindestens 0,4:1 betragt oder gr68er ist. 

GeinãB Hiifsantrag wird diese Angabe weiter dahingehend 
prâzisiert, daB die elektronische feinere Einteilung in 
Zeichenbreite in dem Verhältnisbereich zwischen 0,4:1 und 

0,9:1 wãhlbar sein soil. Erst durch diese Einschrànkung 
ist ein Verhäitnis von z. B. 1:1 und grôBer 
ausgeschlossen. 

2.3 	Die Druckschrift Dl, siehe Seite 2, vorletzter Absatz, hat 
sich bereits die Aufgabe gestelit, einen seriellen 
Matrixdrucker anzugeben, der wahiweise sowohi das 
Hochgeschwindigkeitsdrucken ais auch die Zeichenerzeugung 
hoher Druckquaiität mäglich macht. Die erste Ausfuhrungs- 
form von Dl lost diese aligemeine Aufgabenstellung 
dadurch, daB sie durch vertikalen Versatz eines 
Nadelmundstücks den Punktabstand in vertikaler Richtung 
(ZeichenhOhe) haibiert und gleichzeitig die Lehre 
vermittelt, zur Gewährieistung eines angenehmen 
Zeichenbildes (bei der SchOnschrift) auch in horizontaler 
Richtung (Zeichenbreite) den Punktabstand etwa zu 
halbieren. 

Das Vorschnellen der Druckriadeln wurde auch zum 
Aruneldezeitpunkt des Streitpatents bereits üblicherweise 

elektronisch durch Emitter ausgelOst. Als der einfachste 
zu diesem Zweck eingesetzte Emitter wurde von der Fachwelt 
ein Typ eingeschãtzt, der von der lateralen Verschiebung 
des Druckkopfes entlang einer Druckzeile angesteuert wird. 
Dieser Typ wurde gemäB Dl bei der Konstruktion der zweiten 
in dieser Druckschrift beschriebenen Ausführungsforin 
eingesetzt, siehe Seite 10 (handschriftliche Numerierung), 
3. bis 5. Absatz. Aus diesem Grunde ist es naheliegend, 
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diese Art der elektronischen Steuerung auch bei der 
Verwirklichung der ersten Ausführungsform von Dl 
einzusetzen. 

In der Beschreibung des Beispiels 1 von Dl wird von sieben 
Nadein in jedem der beiden Mundstücke (9) und (11) 
ausgegangen. In den dazugehärenden Figuren 2A und 2B, sind 
acht Nadein (5) in jedem der beiden Mundstücke (9) und 
(11) gezeigt. Für den einschlàgigen Fachmann ist damit 
erkennbar, daB die Lehre von Dl ohne Präferenz für die bei 
handelsüblichen Matrixdruckern eingesetzten Matrix-
konstellationen gelten soil, also für Ubliche Matrizen mit 
7 bis 9 Druckpunkten sowohi in vertikaler als auch in 
horizontaler Richtung im Schnellschriftinode. 

Nach den AusfUhrungen der Beschwerdeführerin in der 
mündlichen Verhandlung ist die Verhältnisangabe irn - 
Anspruch 1 so zu interpretieren, daB die Anzahl der Punkte 
in Zeichenhöhedurch die Anzahl der Punkte in Zeichen-
breite dividiert werden soil. Die Verhãltnisangaben im 
letzten Absatz auf Seite 5 des Beschwerdeschreibens sind 
also invertiert zu lesen. tJnter dieser Voraussetzung führt 
aber unmittelbare Anwendung der Lehre, die der Fachmann 
der ersten Ausführungsform von Dl entnimmt, auf handels-
übliche Matrixforiuen für Schneilschrift zwangsläufig zu 
Verhältniszahlen, die 0,4:1 oder gr68er sind. 

Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem 
Hauptantrag, bei dem der Wert für die Verhältniszahl nach 
oben nicht begrenzt ist, nicht auf einer erfinderischen 
Tãtigkeit. 

2.4 	Nach dem Hilfsantrag ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im 
Sinne einer sowohl schriftlich wie auch mündlich 
vorgetragenen Argumentation der Beschwerdeführerin 
dahingehend eingeschrânkt worden, daB das Verhàltnis der 
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Einteilung in Zeichenhöhe (vertikal) und in Zeichenbreite 
(horizontal) für Schnellschrift und für Schönschrift 
wãhlbar jeweils inindestens 0,4:1 bis maximal 0,9:1 
beträgt. Da diese Obergrenze sowohl für Schnellschrift als 
auch für Schônschrift gilt, bedeutet dieser Hilfsantrag 
gleichzeitig, daB das Matrixbeispiel von 9x7 für die 
Schnellschrift fallengelassen wird. 

Ausgehend von Dl als dem náchstkommenden Stand der 
Technik, insbesondere Seite 9, letzter Absatz, sowie 
Seite 4, letzter Absatz, big Seite 5, erster Absatz, inacht 
die Beschwerdeführerin insbesondere in der mündlichen 
Verhandlung geltend, daB der Stand der Technik 
offerisichtlich stets eine quadratische Matrix anstrebe mit 
jeweils gleicher 'unktezah1 und Punkteabstand sowohi in 
Zeichenhóhe als auch in Zeichenbreite. Eine soiche 
quadratische Aufteilung, die auBerhalb des im Anspruch 1 
nach dem Hilfsantrag angegebenen Bereichs liege, führe 
jedoch bei den meisten Schriftarten insbesondere bei 
Buchstaben, die starke Rundungen aufweisen, zu einem 
unregelmä8igen, fleckigen Schriftbild. Demgegenüber 
gewàhrleiste das Einhalten des Verháltnisbereichs nach dem 
Hilfsantrag eine Optimierung im Hinblick auf em 
ästhetisches, gleichmáBiges Druckbild bei gleichzeitig 
noch annehmbarer Druckgeschwindigkeit. 

Die Kammer folgt insoweit der Beschwerdeführerin und legt, 
ausgehend von Dl, den weiteren Erwägungen diese 
Aufgabenstellung zugrunde. 

Stelit der Fachmann beim Nacharbeiten der aus Dl bekannten 
ersten Ausführungsforin, wobei er wie oben beschrieben, in 
nahe].iegender Weise einen einfachen Emitter verwendet, 
fest, daB sich bei jeweiliger Halbierung des Punkte-
abstands in vertikaler und horizontaler Richtung noch em 
unbefriedigendes fleckiges Schriftbild ergibt, so entsteht 
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in ihin zwangsläufig der Wunsch nach weiterer Optiinierung. 
Er weiB von der vorher durchgeführten Verdoppelung des 
Punktrasters gegenuber dem Schnellschriftniode, dal3 elne 

Reduzierung des Punktabstandes aufgrund der Uberlappung 
der Druckpunkte zu einein gleichmãBigeren Druckbild führt. 
Er wird also, zumindest probeweise, eine LOsung der obigen 
Aufgabe in einer weiteren Verdichtung der Punktfolge 
suchen. Eine Verdichtung der Punktfolge in vertikaler 
Richtung ist nur unter verhàltnismàBig gro8em 
konstruktivein Aufwand môglich, da zusätzlich zu den zwei 
Stellungen des Mundstücks (9) in Dl weitere mechanisch 
genau definierte Stellungen geschaffen werden mü8ten. 
Dagegen erfordert eine Anderung der elektronisch 
angesteuerten Teilung in horizontaler Richtung un 
aligeineinen nur d4e Anderung einer Codierung oder einer 
Trilninung, je nach dem, ob die Steuerung auf binàrer oder 
analoger Grundlage arbeitet. Deshaib bietet es sich deni 
Fachmann an, soiche optiinierenden Versuche zur Variation 
der Punktfolge vorrangig bei der horizontalen Verteilung 
anzusetzen. Eine Verdichtung der Punktfolge in Zeichen-
breite bei konstanter Punktfolge führt aber zwangslãufig 
in den gemä8 Hilfsantrag als optimal beanspruchten Bereich 
des angesprochenen Verhältnisses. 

Der Wunsch des Fachnianns, die Punktdichte der Matrix 
wählen zu können, 1st zwangslãufig mit der Tatsache 
verknüpft, daB Schönschrift und Schnelligkeit des Druck 
mniteinander unvereinbar sind. So bietet z. B. Dl bereits 
die Wah]. zwjschen Schnellschrift und Schänschrift. Der 
Wunsch nach mehr Wahlmóglichkeiten, urn eine gr6l3ere 
Flexibilitât zu erzielen, 1st aber naheliegend. 

Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 
beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 
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Vi 

	

2.5 	Das Argument der Beschwerdeführerin, der Gegenstand des 

Streitpatents lasse sich mit einer oder mit zwei oder mehr 

verstellbaren Nadeispalten verwirklichen und biete dem 

Benutzer deshaib mehr Flexibilitãt, vermag zu keiner 

anderen Beurteilung zu führen, da der Anspruch 1 weder 

nach dem Haupt- noch nach dem Hilfsantrag auf eine 

Ausfuhrungsform beschrãnkt ist, die dem Benutzer diese 

Wahlmoglichkeit bietet. Unter den Umfang beider Anspruche 
fällt z. B. auch eine Ausführungsform mit zwei 
Druckspalten, die nicht die Wahi einer einspaltigen 

Ausführung zuläBt. 

	

2.6 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohi nach dem Haupt- als 

auch nach dem Hilfsantrag ist somit für den einschlãgigen 

Fachmann in naheliegender Weise aus dem bekannt gewordenen 

Stand der Technik abzuleiten und erfüllt deshaib nicht die 

Erfordernisse des Artikels 52 (1) in Verbindung mit 

Artikel 56 EPU. 

	

2.7 	Der Anspruch 3 ist zwar formal als ein unabhängiger 

Anspruch zu werten, da er sich auf einen anderen Gegen-

stand bezieht als der unabhángige Anspruch 1. Aufgrund der 

Zweckbestinunung in seinem Oberbegriff und der Verwendung 

von Begriffen, z. B. das Mundstück, die nur in Anspruch 1 

definiert sind, ist er jedoch nur zusammen mit diesem 

verstándlich und foiglich von dessen Schicksal abhãngig. 

Im übrigen 1st auch bei dem aus Dl, vgl. insbesondere 

Fig. 1, bekannten Nadeldruckkopf das verstelibare 

Mundstück (9) mit dem die Verstellantriebskraft 

übertragenden organ (21), und zwar kraftmaBig, verbunden, 

wobei dieses organ (21) unter Einschaltung des Zwischen-

glieds (22) mit dem Verstellantrieb (25) verbunden 1st. 

Somit ist das einzige Merkmal des Anspruchs 3, das Uber 

die Merkmale von Anspruch 1 hinausgeht, aus Dl bekannt. 
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Der Einwand der Beschwerdeführerin, daB bei dent bekannten 
Druckkopf das Mundstück nicht an dent die Verstellantriebs-
kraft übertragenden Organ befestigt sei, muI3 unbeachtet 
bleiben, da ein soiches Merkinal auch un Anspruch 3 des 
Streitpatents nicht enthalten ist. 

Auch Anspruch 3 erfüllt soinit nicht die Erfordernisse von 
Artikel 52 (1) in Verbindung mit Artikel 56 EPU. 

	

2.8 	Dainit haben auch die abhãngigen Ansprüche 2 bzw. 4 bis 16 
keinen Bestand. 

	

2.9 	Da der Anspruch 1 nach dent Hilfsantrag schon mangels 
Vorliegens einer erfinderischen Tâtigkeit nicht gewãhrbar 
1st, braucht nicht untersucht zu werden, ob die in ihni 
vorgenomnmnenen Anderungen den Bestimnmnungen des Artikeis 123 
EPU genügen. 

	

3. 	Die Auffassung der Beschwerdeführerin, es sei unzulassig, 
daB das Europàische Patentaint nach Erteilung ein Dokuntent 
anders beurteilt als vor der Erteilung, findet keine 
Stütze liii Europäischen Patentübereinkomninen. Dort ist in 
Artikel 19 (2), der sich auf die Zusanummensetzung der 
Einspruchsabteilung bezieht, vielmnehr eine Regelung 
getroffen, die sicherstellen soil, daB die Einspruchs-
abteilung ihre Entscheidung weitgehend unabhängig vom 
Ausgang des Prüfungsverfahrens fallen kann. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 

N. Maslin 

T 349/88 

Der Vorsitzende: 

C.T. Wilson 
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